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Newsletter 1 
 
 
Gläubigerversammlung der Anleiheinhaber des Carpevigo 7,25% Energy 
Bond I (WKN A1PGWY) 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Sie heute darüber informieren, dass die Carpevigo Holding AG die 
Anleiheinhaber des Carpevigo 7,25% Energy Bond I (WKN A1PGWY) zu einer 
zweiten Gläubigerversammlung eingeladen hat. Diese wird am 18. September um 
14:00 Uhr im Gasthof Alte Post, Marktplatz 10a, in 83607 Holzkirchen stattfinden.  
 
Verzicht auf Kündigungsrechte und Zinszahlungen 
 
Für die betreffende Anleihe wurde das Anwesenheitsquorum (50% der 
ausstehenden Anleihe) bei der am 18. Juli stattgefundenen Gläubigerversammlung  
nicht erreicht. Daher war die Versammlung am 18. Juli nicht beschlussfähig und 
konnte somit keine Beschlüsse bezüglich des Verzichtes auf Kündigungsrechte und 
eines teilweisen Zinsverzichts fassen. Da jedoch der Zinsverzicht und der Verzicht 
auf eine vorzeitige Rückzahlung (Kündigungsverzicht) für die finanzielle Sanierung 
der Gesellschaft nötig erscheinen, sollen diese Beschlüsse, analog zu den beiden 
anderen Anleihen der CarpeVigo AG,  nun auf einer zweiten 
Gläubigerversammlung gefasst werden. Auf dieser Gläubigerversammlung müssen 
nur 25% des ausstehenden Nominalwertes der Anleihen anwesend sein, damit die 
Versammlung beschlussfähig ist.  
 
Die Einladung mit der detaillierten Tagesordnung lassen wir Ihnen im Anhang 
zukommen. Die wichtigsten Punkte der Tagesordnung sind folgende: 
 

• An die Stelle der bisherigen Endfälligkeiten und der sonstigen etwaigen 
Fälligkeiten von jeglichen Ansprüchen der Gläubiger tritt der 30.06.2016. Damit 
kann die Anleihe auch nicht vorher gekündigt werden.  

• Zins-Neufestsetzung mit 2,0% p.a. (2014), 2,5% p.a. (2015) und 3,0% p.a. (2016) 
• zzgl. Besserungsschein, welcher im Rahmen eines Sanierungskonzeptes bis zum 

31.12.2013 ausgearbeitet werden soll. 
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Neben diesen fundamentalen Beschlüssen, welche sich unmittelbar auf die 
Vermögenssituation der Anleiheinhaber auswirken, soll ferner auch ein 
gemeinsamer Vertreter für die Anleiheinhaber bestellt werden. Dieser soll die 
Sanierung der Gesellschaft begleiten und die Interessen der Anleiheinhaber im 
Sanierungsprozess vertreten. 
 
SdK vertritt Anleihegläubiger  
 
Sollten Sie nicht an der Gläubigerversammlung teilnehmen können, so bietet Ihnen 
die SdK an, Sie auf der Versammlung kostenlos zu vertreten. Hierzu benötigen wir 
eine von Ihnen ausgefüllte und unterschriebene Vollmacht und eine so genannte 
Sperrbescheinigung. Darunter versteht man einen in Textform erstellten besonderen 
Nachweis der Depotbank, welcher einen Sperrvermerk der Depotbank zugunsten 
einer Hinterlegungsstelle bis zum Ablauf der jeweiligen Gläubigerversammlung 
enthält. Die Anleihen mit der WKN A1PGWY müssen also bis einschließlich 18. 
September gesperrt gehalten werden. Die Bescheinigung muss den Inhaber, 
dessen Anschrift,  die Anzahl und den Nennwert der Anleihen und den 
Sperrzeitraum unbedingt enthalten! 
 
Ein Vollmachtsformular finden Sie unter 
http://www.sdk.org/pressemitteilung.php?action=detail&pmID=699 zum 
kostenlosen Download. 
 
Die Unterlagen lassen Sie uns bitte bis spätestens 13. September 2013 an folgende 
Adresse zukommen: 
 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V.  
Hackenstr. 7b  
80331 München 
 
Die SdK plant aktuell, allen Tagesordnungspunkten zuzustimmen. Aus Sicht der 
SdK ist die Wahl eines gemeinsamen Vertreters sinnvoll, um Einblick in die 
internen entscheidungsrelevanten Unterlagen zu erhalten und somit den 
Sanierungsplan auf eine faire Lastenverteilung  zwischen den einzelnen 
Gläubigergruppen hin überprüfen zu können. Auch erscheint die Zinsreduzierung 
notwendig zu sein, um eine Insolvenz der Gesellschaft verhindern zu können. 
Sollten Sie nicht zustimmen wollen, so können Sie uns eine Weisung erteilen, so 
dass wir für Ihre Stimmen gegen die Beschlussfassung bezüglich der Zinsreduktion 
oder gegen die Wahl des gemeinsamen Vertreters stimmen.   
 

http://www.sdk.org/pressemitteilung.php?action=detail&pmID=699
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Bitte beachten Sie, dass sich die Gläubigerversammlung nur  die Anleiheinhaber 
des Carpevigo 7,25% Energy Bond I mit der WKN A1PGWY betrifft. Alle anderen 
Anleiheinhaber müssen nicht tätig werden! 
  
Für Fragen stehen wir unseren Mitgliedern unter info@sdk.org oder unter 089 / 
20208460 gerne zur Verfügung.  
 
München, den 29. August 2013 
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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